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gerechnet werden , und menn alleg richtig iſt , ſo unter⸗

ſchreibt er ſeine Abrechnung in dem Abrechnungsbuch .

Wird die Gemeindsrechnung alle Jahr geſtellt , ſo

wird auch alle Jahr ein neues Abrechnungsbuch gefer⸗

tigt , wird ſie nur alle zwey Jahre geſtellt , ſo braucht

man auch nur alle zwey Jahre Lin neues Abrechnungs⸗

buch anzufangen .
Ein Muſter von einem ſolchen Abrechnungsbuch , ſiehe

die Anlage Nro . 1. In der Wagneriſchen Steindruckerey

in Carlsruhe , kann man ſo viele Bogen davon haben als

man braucht . Auf eine Seite ſetzt man gewoͤhnlich zweym

Namen , weil der Platz zu einem Namen meiſtens zu groß

iſt , und bei den meiſten zuviel leer bliebe ,

§. 7 -

Vom Tagbuch ( Jownal oder Schurnal ) auch Kaſſen⸗
buch genannt .

In das Tagebuch ſchreibt man Tag får Tag alle

baare Geldeinnahmen , und baare Geldausgaben ein , ſie

moͤgen betreffen was oder wen ſie wollen , das iſt einer⸗

ley . Daher ſchreibt man unter die innahmen , zum

Beiſpiel , das baare Geld , das der vorige Rechner dem

neuen als Kaſſenvorrath abliefert , die Kapitalien , die

heimgezahlt werden ıc .5 unter die Ausgaben alles ,

was man ausbezahlt , als zum Beiſpiel : der Rechner

zahlt ein Kapitel ab , zahlt Zinſen , in Summa alles was

er zahlt . —
nn der vorige Rechner ſeinen Kaſſenvorrath dem

neuen Rechner nicht vollſtaͤndig liefert , ſondern noch et⸗

was davon im Reſt bleibt , ſo ſchreibt man dieſen Reſt ,
damit er nicht vergeſſen wird , blos in das Abrechnungs⸗

buch auf Schuldigkeit ; ſo wie ſein allenfallſiges Guts

haben , wenn ſolches ihm niht baar ausbezahlt werden

koͤnnte , ins Abrechnungsbuch unter Zahlung .
Man kann das Tag⸗ oder Kaſſenbuch in zwey Linien⸗

reihen abtheilen ; in die eine Reihe ſetzt man mit Ziffern
die Einnahmen , in die andere die Ausgaben ; oder kann

auch etliche zufammengenaͤhte Boͤgen halten fuͤr die Ein⸗

nahmen , und etliche blos allein fuͤr die Ausgaben . Die

letztere Art iſt die deutlichſte und daher die beſte , man

wird nicht ſo leicht irre . Zahlt einer etwas an ſeiner

Schuldigkeit , die im Abrechnungsbuch ſteht , und er iſt



mehrere Poſten ſchuldig , ſo , daß er uͤberhaupt etwas ab⸗
zahlt , ohne gerade zu beſtimmen , welchen Poſten er mit
dieſer Zahlung abtrage ; ſo laͤßt man es blos bey ſeinem
Namen bewenden , und merkt nur die Nro . im Tagbuch an ,
wo er im Abrechnungsbuch ſteht . Ebenſo macht man es

bey Ausgabspoſten .
Die Einnabmen und Ausgaben muͤſſen alle richtig

Tag fuͤr Tag eingeſchrieben werden , und ſo oft eine Seite
vollgeſchrieben iſt , zaͤhlt man ſie zuſammen und ſetzt unten
hin , wie viel ſie in Geld betraͤgt . Auf die naͤchſte Seite

ſetzt man dieſe Summe an , als Uebertrag oder Transport ,
und faͤhrt dann wieder fort , Tag fuͤr Tag einzuſchreiben .
Wird etwas eingezogen , zum Beiſpiel : Umlagen , Holzer⸗
loͤſe , Strafen und dergleichen , was ſo in vielen gleichar⸗
tigen Poſten beſteht , und worüber eigene Einzugsregiſter
gefertigt ſind ; ſo wird nicht jedes Poͤſtlein in das Tag⸗

buch eingetragen , ſondern wenn der Einzugstag voruͤber

iſt, ſchreibt man die ganze Summe , welche eingieng , auf
einmal ein . Sollten einige Poſten unbezahlt geblieben
ſeyn , ſo werden ſie auf der Schuldner Namen ins Abrech⸗
nungsbuch unter Schuldigkeit geſetzt .

Will nun der Rechner wiſſen , wie er ſteht , und ob er
aleg richtig in der Raje hat ; fo darf er nur die Cinnah -
men zuſammenrechnen , desgleichen die Ausgaben , ſo

daß er weiß wie viel er eingenommen , und wie viel er aus⸗
gegeben hat , dann weiß er gleich wie viel Geld noch in der
Kaſſe ſeyn muß Zum Beiſpiel : es machen die zuſammen⸗
gerechneten Ausgaben 600 fl . und die Einnahmen 700fl .
aus , ſo muß er noch 100 fl. baar in der Kaſſe haben .

Waͤre aber die Einnahme 700 fl . und die Ausgabe
800 fl . , ſo koͤnnte er nicht nur nichts mehr in der Rafe
haben , ſondern er haͤtte noch 100 fl . gut , weil er 100 fl .
mehr ausgegeben als eingenommen hat . Daß das Tag⸗

buch genau und richtig gefuͤhrt werde , iſt auch def wegen
nothwendig , Damit wenn unerwartet - die Kafre geſtuͤrzt
wird , daffelbe nach den Beilagen in Ordnung iſt , und
mit dem Geldvorrath in der Kaſſe üͤbereinſtimmend gefin -
den wird , ſonſt bekommt der Rechner Verantwortung .
Wenn das Tagebuch fuͤr ein Jahr geſchloſſen iſt , daß alſo
nichts mehr hineinkoͤmmt , ſo unterſchreibt es der Verrech⸗
ner , wenn er es vorher zuſammengerechnet hat , nemlich
alle : Seiten der Einnahme und wie viel diefe in Summa
ausmachen , und ebenſo die Ausgaben , und wie viel ſolche
in Summa betragen . Dadurch , daß der Verrechner das
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Tagebuch zuſammenrechnet und unterſchreibt , giebt er ihm

auch fuͤr die Zukunft , und wenn er ſchon todt iſt , noch

eine Kraft . Denn thut er dieſes nicht , ſo koͤnnte ihm je⸗

mand hintennach zu ſeinem Schaden und zu eines an⸗

dern Vortheil etwas hineinſchreiben oder ausſtreichen .

Iſt es aber vom Verrechner auf gedachte Art geſchloſſen ,

fo if nichts Daran gu aͤndern, und jedermann ſieht ein ,

daf der Rechner eg fuͤr ſein wahres und offenes Geld⸗

Tagebuch gehalten , daher ihm aller Glauben beigemeſſen

werden koͤnne , wenns heute oder morgen einen Anſtand

geben ſollte . a i
Wer nun fleißig und accurat iſt im Einſchreiben , der

kann , wenns fuͤr den Tag geſchehen iſt , ruhig ſchlafen ge⸗

hen ; thut er es aber nicht , ſo kann er , oder wenn er

ploͤtzlich ſterben ſollte , ſeine Hinterbliebenen in großen

Schaden kommen , wovon ſchon mehr als ein Beiſpiel be⸗

kannt iſt . Aber noch muß ich einen wichtigern Vortheil

angeben , den ein richtig geführtes Tagebuch gewaͤhrt ,

nemlich es iſt die Probe der Rechnung , wie wir gleich ſe⸗

hen werden .

Wenn der Rechner die Einnahme mit det Ausgabe

ſeines Tagebuchs vergleicht , ſo ſieht er , wie viel Geld er

in ſeiner Kaſſe haben muß . Zum Beiſpiel , er haͤtte das

Jahr uͤber in vielen Poͤſtlein zuſammen 1250 fl . einge⸗
nommen , und eben ſo in vielen Poͤſtlein 1220 fl . zuſam⸗
men ausgegeben , ſo blieben an der Einnahme 30 fl. uͤbrig.
Wenn nun ſeine Rechnung geſtellt iſt , und der Rechnungs⸗
ſteller bringt mehr oder weniger als 30 fl. Kaſſenvorrath

heraus ; ſo kann er darauf fußen , daß der Rechnungsſtel⸗
ier gefehlt habe , dabey iſt es einerley , ob es in die Hun⸗
dert oder in die Tauſend geht . Das Tagbuch muß mit

der Rechnung , wie geſagt , im Kaſſenvorrath allemal har⸗

moniren ; und wenns nicht zutrifft , ſo iſt in der Rechnung
oder im Tagbuch etwas gefehlt ; auf diefe Art fann man

die wahre Probe machen , ob die geſtellte Rechnung rich⸗

tig iſt oder nicht .
Die Form des Tagbuchs und die naͤhere Belehrung ,

wie es gefuͤhrt werden muß , und wie es mit dem Abrech⸗

nungsbuch zuſammenhaͤngt , iſt aus der Beilage Nro . 2 .

zu erſehen . In dem hieſigen Amtsbezirke ſind die einge⸗

fuͤhrten Tagbücher der Gemeindsrechner mit der gedach⸗
ten Belehrung verſehen , ganz nach der Beylage Nro . 2 .

Die Wagneriſche Steindruͤckerey in Carlsruhe hat ſolche
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in Bogengroͤße nebſt Inlagbogen immer vorraͤthig , wo
man ſie jederzeit haben kann . Bad

5 i] S §. 8.

eo Was der Gemeindsrechner bei der Einnahme und

Ausgabe zu beobachten habe .
(E

| Der Rechner . darf nichts einnehmen, und nihtl aug -
geben , ohne daß er ſchriftlichen Beweis hat , ob er es thun

duͤrfe oder nicht . Das Naͤhere kommt weiter unten .
Iſt eine Einnahme oder eine Ausgabe faͤllig , ſo muß

der Rechner feſt drauf halten , daß auf den Verfalltag
a 3a Richtigkeit getroffen werde , es mag Ausgabe oder Ein⸗

neeme betreffen , denn nur dadurch fann Credit erhaltenÀ werden . ya ;

Damit nicht mehr Ausgaben der Gemeindskaſſe zu⸗
gemuthet werden als ſie beſtreiten kann, iſt verordnet ,
daß am 23ſten Januar von dem Gemeindsrechner ein Ue⸗
berſchlag uͤber die in dem naͤchſten Rechnungsjahr zu er⸗

Hpi , wartenden Einnahmen , und zu beſtreitenden Ausgaben ,
und die Mittel zu Deckung der letztern dem Stadtrath

EAE oder Ortsgericht und Gemeindsausſchuß zur Pruͤfung
NEE Pe A ENET ſchriftlich vorgelegt werden ſolle . ( Org . Beyl . B. §. 19 . . )

Dieſer Voranſchlag der kuͤnftigen Jahreseinnahmeni
und Ausgaben wird gewoͤhnlich Beduͤrfniß⸗Etat genannt ,A

,
den das Amtsreviſorat zu revidiren hat .

Ein Etat iſt eigentlich nur ein Ueberſchlag , was der
Verrechner einnehmen und ausgeben ſoll . Die Hauptſache
dabey iſt , daß man die Ausgaben ſo beſchneidet , damit

be unvermeidlich und ſchlechterdings nothwendig , und
die Gemeinds⸗Einnahmen langten nicht dazu ; ſo findet
Umlage auf die Buͤrgerſchaft nach eines jeden Buͤrgerge⸗
nuß und Steuer⸗Capital ſtatt , wozu jeder , auch die
Schutzbuͤrget und Ausmaͤrker nach ihren Steuerkapitalien
beitragen muͤſſen . Nach hoher Miniſterialverfuͤgung kann zur
Fertigung dieſes Voranſchlages oder Beduͤrfniß⸗Etats ein

jenige , der die letztere Gemeindsrechnung ſtellte , am be⸗
ſten beſorgen kann ) . Gewoͤhnlichwerden die Rechnungenpi i
vom Junh bis zum October geſtellt , und der Etat foll
anſtatt im Januar , jetzt im October , vom Gericht undfi Ausſchuß unterſchrieben , an das Amt eingeſchickt werden , >

fie die Einnahme nicht üͤberſteigt . Waͤre aber die Ausga⸗
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Rechnungs⸗Verſtaͤndiger genommen werden ( welches der⸗
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